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DIie Rechtsvollmacht des Bischofs 1in der
Konstitution ber die heilige Liturgie

Der Kernpunkt der Liturgiekonstitution ist die Kr- ebensolchen FEinrichtungen, doch IiNail verband bei-
klärung über die vechtliche Vollmacht des 2SCHOfS 1n des mit einer erfrischenden Weite un An-
Artikel Kr schreibt die Ordnung der heiligen passungsfähigkeit, wobei letztere VO  D einer echten
Liturgie dem Apostolischen und, ad OTA Rückkehr den Quellen des Evangeliums und
IUr1S, dem Bischoftf 7u %, Damıit steht der Artikel 1n der Väter herrühren; sS1e entsprechen Normen,

die das christlicheen freiler Gotteskinder leitenscharfem Gegensatz Kanon des kirchlichen
Gesetzbuches, der VOL dem Zweiten Vatikanischen sollen
Konzil die Entwicklung hinsichtlich der tage der 1NS1IC. der rechtliche: Rolle des Bischofs
liturgischen Vollmacht in der lateinischen Kirche ist die VOI der Konstitution herangezogene, 1m
folgendermaßen 7zusammenfaßt: «Die zuständige FHlintergrund stehende 1 heologze dieser rage besonders
Behörde für den 112 liturgischer Bestimmungen ergiebig. DieCwird 1n der Terminologie des
und die Gutheißung lıturgischer Bücher ist einz1g hl Cyprian5 als «das €  DE Volk» definiert, «geeint
und allein der Apostolische Der oleicheArt- un: geordnet unter den Bischöfen »6. «Im Bischof

erkennt d daß das C «innerhalb festge- csehe Nan den Hohenpriester seliner erde, VO dem
legter Gtrenzen» die Liturgie ordnen, den «recht- das en seiner Gläubigen 1n Christus gewlsser-

maßben entspringt und abhängtmäßig konstitulerten, für bestimmte Gebiete —

ständigen Bischofsvereinigungen verschiedener Diese Beziehung des eLligen Vq!kex UE Bischof und
Art» zukommt und dies dürfte für die zukünftige seinen Mitarbeitern, die IN mMI1t ihm die

‚SCYDL“ 1m eucharistischen sind, s1ieht 11411 1nEntwicklung der bischöflichen Ollmac. in der
Kirche wahrscheinlich bedeutsamer se1n. seinem Lettungsamtverwirklicht, auf das die Konsti-

tution erfreulicherweise Gewicht legt ach

W T’heologische rundlegung Meinung des Konzils wIird in der Gemeinschaft der
Liturgie c«die C auf vorzügliche Weise dann
sichtbar, WE das IL €  ge Gottesvolk voll"Irotzdem muß jeder Versuch, sich ber die Rechts-

vollmacht der 1SCHOTE nach Inkrafttreten der Kon- un!: tätig denselben lıturgischen Feiern, beson-
stitution ein erstes Urteil en, VO der Birchli- ders derselben Eucharistiefeier, teilnimmt: in der

KEinheit des Gebets und dem einenaf, dem derchen LE ausgehen. Das Kirchenrecht, sowohl als
Gesamtheit VO Normen Ww1€e als Wissenschaft, hat Bischof vorsteht, umgeben VO  =) seinem Presbyte-

ange seiner Irennung VO der Theologie ZC- r1um und den [Dienern des Altars»8.
litten, lange erschien xls Fremdkörper, der mI1t Eın konkretes Ergebnis davon 1st die ieder-
dem innersten Geheimntis der IC nichts tun herstellung der Konzelebration?. Wenn hier ein

Die Gründe für diese Situation, mögen S1e Priester als erster die Feler der Liturgie leitet, dann
LULT dies des 1SCHOTIS «Da der11U:  m 1in den Einflüssen weltlicher Rechtssysteme lie-

DCH oder 1n den Unzulänglichkeiten theologischer Bischof nıcht immer un nıicht überall 1in eigener
Spekulation, stehen ler nicht ZuUuf Debatte iıne Person den Vorsıitz ber das gesarnte olk seliner
allgemeine Beurteilung der Konstitution Kirche führen kann, Mu. diese notwendig 1n
VO Blickpunkt des Kirchenrechts AUS würde Einzelgemeinden aufgliedern. Unter ihnen aDC
dem Ergebnis kommen, daß in ihr Kompromiß und die Pfarreien hervor, die äAumlich vertaßt sind —-

Fortschritt miteinander verquickt sind: Man blieb ter einem Seelsorger, der den Bischof vertritt.
WAr be1 einer sakrosankten erminologie un bei er soll das liturgische Leben der Pfarre1 und



DIE CHISVOLLMAÄACHT DES DE KONSTLFUFION ÜBER DIE

dessen Beziehung ZU Bischof im Denken und 'Iun SESELZL werden un «Apostolischer tuhl» paral-
der Gläubigen und des Klerus vertieft werden... »IO lel m1t «Bischöflicher tuhl» verwenden, hätte

Diese weitschweifige /Tinführung UE T’hema, die 11Ur och mehr Erläuterungen erforderlich ZFC-
mit dem Recht sich nıichts tun hatı erscheint macht. Dagegen ist das Wort «Bischof», 1m ingu-
eshalb wesentlich, we1l die kirchlichen Kanones, Jar Sanz präzis ewählt, anzuzeigen, daß jeder
besonders 1n ihrer modernen Kodifizierung, die einzelne Bischof über die (  DE Liturgie ine echte
bischöfliche Gewalt (wie die enrza kanonischer Autorität un: Ordnungsvollmacht hat. Ks WTr

Einrichtungen) jJuristisch gvesehen 1n einem Vacu- nıcht notwendig, CX betonen, daß die Gesamt-
behandeln Leben und Brauchtum des (Gsottes- elt der Bischöfte, das Apostolische Kollegium 1in

volkes aut seiner irdischen Pilgerschaft werden Einheit mi1t dem obersten Bischof, 1n gottesdienst-
ZWAT mi1it Recht in Juristische Formeln gekleidet und lichen Angelegenheiten die DoChsteOlImac über
VO:  a ihnen geleitet, da Ss1e orole Vorteile Cnr die (sesam:  rche besitzt!4; WTr aber notwendig
arheit, Genauigkeit, Ordnung, ine AUusgewo- anzuerkennen, daß der einzelne Bischof 1n der Le1-
enheit VO  — Einheit und Mannigfaltigkeit, ine tung seliner er ber ein YEeWIlSSES Maß oll-
ständig sich entTaltende CANristliche aeQULLAS. och macht verfügt.
will Nan das Recht 1m Lichte der Kirche als („eheim- Der Kontrast L Kanon WE der diese Vollmacht
NIS echande. als Zeichen des verborgenen gÖttli- ausschließlich dem Apostolischen zuschreibt,
chen Planes, der 1U  D 1n Christus £enbar geworden ist 1n die ugen springend. Tatsächlich en die
ist, kommt daraufa einen klaren und tragfä- auf den CX des Kirchenrechts folgenden apst-
igennfang setzen und sSe1 uch 1Ur darum, liıchen Dokumente eher darauf bestanden, diesem

der Gefahr des egalismus, eines Starren Hor- Apostolischen noch mehr Vollmachten
maliısmus, einer Gesetzgebung ihrer selbst wıil- reservieren. Kanon IMNas wirklich implizieren,
len un! dergleichen entgegenzuwirken. daß der Apostolische allein besondere oder

Okale lıturgische Bücher approbieren könne; Je-
denfaills wurde dies 19) (“  Ö ausdrücklich erklärt (recht-Kapitel Allgemeine Grundsätze mäßig VO Apostolischen Stuhl gebilligte Bücher,

Die Ordnungsvollmacht des 2SCHOFS über dıe L.iturQe. Es se1 für die Gesamtkirche, für irgendeine Teilkir-
ware verfrüht versuchen, Artikel der Konsti- che oder ine Ordensfamilie) und Z Grundlage
tution 1n all seinen Verästelungen WIrklic C1I- für die Unterscheidung 7wischen lıturgischen (Got-
schöpfend kommentieren, geschweige denn, tesdiensten und CDIa PXEICILLAND1S gemacht Dies WAar

zukünftige Entwicklungen vorherzusagen. DIies das kirchenrechtliche Gegenstück ZuUrrf Lehre 1US
XIL 1in Mediator De1 )) VO  - 947 «Daher besitzt derschließt jedoch nicht ausS, daß mMan seinen 'Text SB

rältig untersucht, un WAaTl sowohl 1m Gesamtzu- aps allein das EC. jeden einzelnen Brauch be-
sammenhang mit dem Konzilsdokument WwI1e 1m züglich der Feier des gÖöttlichen Kultes prüfen
Rahmen des Konzıils selbst. und bestimmen, 1LIECUC Rıten einzutführen und

Paragraph des TLIRELS stellt fest «Das EC. billigen, dieselben uch abzuändern, WEn s1e
die heilige Liturgie ordnen, steht einz1g der Au- nämlich als wandlungsbedürftig efindet 16. »
Oor1ltät der Kirche {Diese Autorität liegt beim Bevor die Konstitution inA}Crat, WAarLr die recht-
Apostolischen und nach Maßgabe des Rech- liche Gewalt des Bischofs über die Liturgie besser
tes beim Bischo: CcMX“  D uch dieser ext in einem als Pflicht denn als Recht gefaßt: C , sorgfältig dar-
Abschnitt VO  - Kapitel steht, der den «allgemeinen über wachen, daß die Vorschriften des heiligen
Normen» der Liturgiereform !? gyewldmet ist, Rechtes über den gÖöttlichen ult pünktlich beob-
geht doch 1in seiner nwendung ber diese hin- achtet werden!7, » Negativ gesehen erstreckte sich
aUuS® Die ZESAMLE Überprüfung, Ordnung und Ge- seine Machtbefugni1s weltef, näamlich 1ißbräuche

SOWIl1e abergläubige Bräuche abzustellen, gemä. demstaltung der Liturgie unterliegt der Autorität der
Kirche; diese Autorität kommt dem Apostolischen Wortlaut VO:  n Kanon 1261 der tatsächlich 1ne
Stuhl und dem Bischof dem obersten B1- Ollmac. des 1SCHNOIS anerkennt, ZUr Durchfüh-
SC.  O:  9 dem Papst, und dem Einzelbisch: Tung seiner Aufsichtspflicht über den Kultus eigene

Merkwürdig, aber der Wortlaut ist i einem (Gesetze erlassen 18, W1e uch unter bestimmten
Punkt NauU, 1m andern UuNSCHAU, «Apostolischer Umständen Kultstätten visitieren, die SONS
Stuhl» kann DECN seiner kanonischen Implikatio- VO:  \} der bischöflichen Jurisdiktion auSsgelNOMMC:
Yol mit dem Ausdruck «Bischof» nicht parallel sindI Hier könnte Man och jene mehr oder weni-
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ger bedeutsamen Beispiele hinzufügen, in denen der spiel den Unterricht den Seminarien Neu Ord-
116  >A den Priestern, die schon 1in der Seelsorge STE-einzelne Bischot spezifische Zugeständnisse, Be-

LugnNISSE und dergleichen besitzt2 hen, en, «damıit S1e 1immer voller erkennen,
Die Konstitution geht über all dies hinaus und wWwW2S S1e 1m heiligen Vollzug tun, damit S1e ein litur-

stellt als INOFM und Prinzip auf, daß der Bischof über dıe gisches en führen und mMI1t den ihnen 11VE7-

L iturgte eINE Ordnungsgewalt besitzt. Wenn diese Kr- Trautfen Gläubigen teilen »24, die liturgische Bildung
der Gläubigen un ihre «tätige Teilnahme» för-klärung uch 1n weitem Sinne verstehen ist und

ihre  Sa zukünftige Entwicklung sich nicht vorhersa- dern 25. An dieser jedoch sollten die Beispiele
aufgezählt werden, in denen das Konzil dem BischofCN Jäßt, büßt S1e doch dadurch nıichts VO:  {} ihrer

edeutung ein: Das ÖOkumenische K< onzı1ıl erkennt Oollmac. übertragen hat
ohne spezifizierende Grenzen oder nähere Angaben Kın wichtiger Artikel des Kapitels pricht V OIl

1im Bischoft ine rechtliche Gewalt a deren Nan- der besonderen Würde der den Teilkirchen CLIENEN
spruchnahme in der Vergangenheit schwier1g, gottesdienstlichen Leiern, vorausgesetZzt, s1e C ge-

mäß Gewohnheit oder nach rechtlich anerkanntenweiln nıcht unmöglich WAr.

Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Aus- Büchern 1n bischöflichem Auftrag gehalten WEeTI-

druck ad NOTMLAH IUFISY) Z’unächst sollte Nal esthal- den»26, Auf den ersten Blick IMNas den Anschein
ten, daß das Konzıil auf die rage der Herkunft dieser aben, als ginge diese Vollmacht der 1SCHNOTIEe über

Ordnungsgewalt nicht eingeht, sSe1 1U  an das erwähnte (se- die gottesdienstlichen Felern 1ın ihren eigenen Kir-
hen oder {)16z7zesen nıcht wesentlich über das hin-N menschlichen oder göttlichen rsprungs.

Gleichzeitig kannn 119  w Artikel als einen chritt AauUS, w 1im CX bereits anerkannt ist2 1n Wirk-
lıchkeit jedoch ohne früh darüber urteilen1in Richtung jenes Arguments ansehen, das einige

Konzilsväter, unfe: ihnen 4aradına. Rıtter VO St wollen-bekräftigt das Konzil die rechtliche Stellung
Loutls 21 vorbrachten, nämlich, daß 1L11A  m anerken- jener gottesdienstlichen ndachten unte: der Auto-
1CI1 solle, jeder Bischof besitze alle AA Erfüllung r1ität und Leitung des ischofs, selbst WE S1Ee nicht
seiner Sendung notwendige Gewalt, aUuSSCHOMUNCIL den ofhiziellen Gottesdienstbüchern der R 6öm1-

schen Liturgie ehören. Diese Andachtsübungenjene, die sich der aps 2A2US Gründen selbst
vorbehält. Auf diese Weise würde die Präsumption sollen immer sorgfältiger VO reinen Privatandach-
nicht mehr lauten, ein Bischofbesitze keine Gewalt, ten unterschieden werden und miIt dem Gelst der

se1 denn, S1e werde ihm 1n einem bestimmten Fall Liturgie 1in Kinklang stehen 28

verliehen, sondern umgekehrt, daß 1ımmer SCHOM Das oleiche Kapitel uch kennzeichnende Bezi-
über Vollmacht yerfüge, WEeE1111 oder solange sich nicht spzele bischöflicher (Gewalt Z Die Übertragung heili-
der Höchste Hohepriester die Angelegenheit selbst SCI Handlungen durch Rundfunk un Fernsehen
vorbehält. SO xunfter der Leitung und Verantwortung einer

W1e immer uch der welite Bereich der päpstlich- geeigneten Persönlichkeit» geschehen, c«die für die-
bischöflichen Beziehungen sich weiterentwickeln Aufgabe VO  a den Bischöfen bestimmt ist»29; wel-

INaS, 1st doch die fast absolute Vollmacht ber ter den Wortgottesdienst, den heiligen Felern des
den Ööffentlichen Kult, die sich der aps reserviert Gotteswortes, mMI1t der Vorschrift; C WO kein T1Ee-

ster z ühe erfügung steht soll ein Diakon oder einhat, durch die Liturgiekonstitution aufgelockert
worden. Außerdem ist bemerkenswert, dalß aps anderer Beauftragter des 1SCNOTIS die Feiler leiten»?3°;

sodann die Leitung der Liturgischen KommissionPaul VI in seinem Apostolischen T1EVO Ja-
der einzelnen I1Diö7zesen 31 soOwle der Kommuissionen1Ur 1964 Z Durchführung der Konstitution auf

diesen besonderen Artikel aufmerksam gemacht für Kirchenmusik und sakrale Kunst32.,
hat —

Die Zweilte ınteressanlte Feststellung, die ZU Satz
iad HOTA IUYISY machen ist, betrifit die Art und Kapitel Das („eheimnis der FEucharistie

Weise, WIE die 1n der Konstitution ausgesprochene In Kapitel I1 jedoch, das VO (yeheimnis der Eyuychart-
Rechtsvorschrift tatsächlich eini1ge der 1sSchOM1- 440 handelt, beginnt dann das ONZ: damlıt, 1ne
hen Gewalten ber die Liturgie spezifiziert. ine bstimmung der Vollmacht hinsichtlich einzelner
Aufzählung dieser Gewalten wird deshalb später liturgischer Handlungen vorzunehmen. An den

dogmatischen, WELLN uch nicht disziplinären T1N-entsprechender folgen.
Anvielen tellen Jegt die Kaonstitution dem einzel- zıplen des Konzils VO  - Irient Ffesthaltend stellt die

181°  =) Bischof schwere Verpflichtungen auf. Zum Be1- Konstitution fest (Cz 1n Fällen, die VO Apostoli-
88
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schen Stuhl umschreiben sSind», annn «nach Hr- derstand, VOT allem im Abschnitt, der sich auf die
nNeEesSSECI1 der 1schofe sowochl Klerikern und Ordens- notwendige Erlaubnis des Ordinarius bezieht. Die
leuten wWw1e auch Latlen die Kommunion unter bDe1- Abstimmung darüber erga Ja und Ne1in-
den Gestalten gewährt werden. »83 Stimmen 37. Wie später durchsickerte, SINg ein Teil

/wei wesenLliche Punfkete mussen hiler hervorgeho- der Opposition darauf zurück, daß ıne och yröße-
ben werden: Nnza. VO Bischöfen eine «Erlaubnis des Orts-

Vielleicht en WIr hler ein eispie. VOLI uns, Ordinarius sehr jeler gesehen hätte.
daß die AaNNUNg ZWISCHEN allgemeinen INOrMmen und den { dDIies mochte damıit zusammenhängen, daß 1n e1-
Örtlichen Notwendigkeiten und Möglichkeiten LINCHM AUNS- e jel welteren Zusammenhang das allgemeine
‚gleich >uSstrebt. Der Apostolische 111 uUufrc die Gefühl bestand, das rivileg, VO  S der bischöflichen
üurzlich errichtete Kommtission Z UE Durchführufig Jurisdiktion aUuSgCNOMM sein, sollte einge-
der Konstitution die Fälle bestimmen VO denen schränkt werden. der aber die i1schofe können
die Konstitution 1Ur einige Beispiele ufführt 1n uch mI1t den Bestimmungen des jetzigen Kodex
denen die Kommunilon unter beiden Gestalten unzufrieden SEWESCH se1in, die ihnen zonkret ein

Einschreiten 1LLUX erlauben, WL sich darum han-pendet werden darf und WAaTtr SanNz allgemein 9 da-
mit werden die außeren Grenzen der genannten Re- delt, 1ßbräuche oder Verletzungen der diözesa-
fotm, olange S1e sich och 1im tadium des Exper1- nenNn Gesetzgebung hinsic des Kultes abzustel-
ments befindet, für die IL Lateinische RC len 33 Wie dem uch sel, auf jeden Fall stellte die

Konzilskommission die 2aC klar, indem S1e denfestgelegt. Die neugeordneten liturgischen Vor-
schritften unterstehen dann der Autorität des einzel- Artikel 11CUu formulierte, daß sowochl i1schoOofe w1e
nen 1SCHOIS 9 wird diese besonderen Fälle anneh- Ordensordinarien die Konzelebration erlauben
inen oder ablehnen können natürlich immer, können, wobei jedoch die letzte Prüfung der uDf1-
dürtfen WI1r ofien, au pastoralen Gründen und mMIt ken dem Bischof allein 7usteht: «Dem Bischof steht
dem Ziel, dem eucharistischen Zeichen ine immer Z 1m Bereich seines Bistums das Konzelebra-
orößere Bedeutung un:! Wirksamkei geben t1ionswesen leiten??. » OILC. eine Bestätigung VeLI-

24 Im Gegensatz ZU. nächsten Fall, dem der Kon- knüpft die Rolle des 1SCHOLIS in der KEucharistie, W !

zelebration, ruht dıe Vollmacht Zr ausschließlich Deim der (Kon)Zelebration vorsteht oder einen ande-
TCIMN diesem WWASO abordnet, wunderbar mMIit se1-Dischof, ohne daß andere Ordinarien genannt WCI-

den. Diese Neuordnung ist VO  = orober Tragweite; Ner juridischen Vollmacht ber die liturgischen
Ordensleute en ZU eispie. keinen größeren Regeln4
NtTte: daran als die übrigen Gläubigen; und das Ur-
teil darüber ist dem Bischof anheimgestellt. 4.Kapite

Die übrigen Sakramente und die Sakramental;en
uch Kapitel geht bezüglich der Wiederherstel-

lung der Konzelebration in voller ritueller un sakra- Im Kapitel IT über die Übrigen Sakramente und die
mentaler ofrm in CINLIE FEinzelheiten e1in. Diesmal Sakramentalien beziehen sich drei Artıikel auf dıe hi-
wird 1n Fällen, ine Erlaubnis notwendig ist5 schöfliche (Gewalt I das wiederhergestellte liturgi-

sche Katechumenat 1st «nach dem Urteil des Orts-das Urteil dem Bischof un anderen Ordinarien,
den Orts- W1€e Ordensordinarien, überlassen. DIie Oordinarıus»41 anzuwenden. Be1i einer gyroben An-
großzügigen Maßnahmen der Liturgiereform STAN- ”„ahl VO:  H äuflingen sind andere Formen 1im "Lauf-
den 1n Kinklang mMI1t dem unsch des Konzils, ritus .benfalls «nach dem Urteil des Ortsordina-
ekannte und unwillkommene Gebräuche nıcht in f1US »42 anzuwenden. «Nur cschr wenige Benedik-
Gegenden einzuführen, beispielsweise die Aus- tionen sollen reserviert sein, und WT LLULT für B1-

schöte unı Ordinarien»; gewlsse Sakramentalienbildung des Klerus und die geschichtliche Ent-
wicklung och nicht weit fortgeschritten S1nd. sollen uch VO  i Laten gespendet werden können,
S0 wurde die Konzelebration als allgemeiner jedoch 11UT «nach dem Ermessen des Ordinarius»43.
Brauch für die Abendmahlsmesse Gründonners- Der PYSI- und letzigenannte Artikel verdienen eine
tag wiedereingeführt, für die Messen be1 Konzilien, kurze Erläuterung. Artikel 64, derV erneuerten

Synoden und Bischofszusammenkünften un für liturgischen Katechumenalt spticht, uberla. die Örtli-
die Messe be1 der Abtsweihe3°®; alle anderen Fälle che Gestaltung dem Bischof oder einem anderen

Ortsordinarius. Dadurch wird die Normfür die An-jedoch werden VO  5 einer T14aUuDNIS abhängig SC-
macht wendung des gleichartigen Rıtus VO.:  ) 1962 bestä-

Artikel der Konstitution traf auf einigen W\1- tigt; el hofit mMan aber, die Schulungs- und
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Unterrichtsperiode VO  } Konvertiten 1n die”liturgi- In diesen Artikeln der Liturgiekofistitution deu-
tet sicherlich nichts darauf hin, daß hier DTanz allge-schen Handlungen, denen die I1 Gemeinde

teilnimmt, vernünftiger Weise eingegliedert meln ollmachten auf den Einzelbischof übertra-
wird. SCH werden, die früher der Apostolische aUuS-

Der Wofrtlaut VO  a Artikel /9;, um..die S a- geübt hat. Selbst WCCI1IL anerkannt wird SE1 all-
bramentalıen geht, traf auf die gleichen edenken mählich oder UrGe die spezifische Bestimmung
der Konzilsväter Ww1e das Recht der Ordensordina- eines Konzilsdekrets daß die Präsumption der
rıen, gemäß Artikel ) / \r die Konzelebration Ollmac. beim Einzelbischof steht, WeN1 oder
gES  n Zunächst hatte die Konzilskommission olange nicht ine Angelegenheit besonders VO

klarzustellen, daß 1LLUT solche Rıten nach Artikel aps vorbehalten WIi1rd, wıird doch das bedeut-
Ordensleuten vorbehalten se1in sollten, die die Or- Samne rgebnis der Liturgiereform 2um 1in jeder
densordinarien 1n eigener Person und allein AA Ortskirche festzustellen se1n.
Nutzen der exemten Ordensleute feiern, 7 DB die Irotzdem oibt das Zweite Va  anısche Konzil
el eines Gotteshauses, das einem eXxemMtenN, der Ollmac. des einzelnen 1SCHNOTS 1n Fragen der
klerikalen Ordensinstitut gehört. Die pastorale Ab- Liturgie seine wıirkliche und VO. Anerkennung,
sicht VO  } Paragraph Z Artikel 79 besteht daftın, alle VOTL em 1n Artikel Z Yı Piese rvechtliche (ewalt
privilegierten Vorrechte aufzuheben, die Priester 1n ergibt ich a $ der Liturgischen Funktion des bischöflichen
der Pfarrseelsorge daran hindern, Salz 1im Dienst Anmtes. Ihre teC.Formulierung 1st nıcht unab-
der Gläubigen stehen diese Absicht wıird jedoch hängig VO: Standpunkt, den die überwiegende
nicht dadurch angetastet, daß feierlichere eihen enrhe1 der Konzilsväter einnahm, als darum
in aNSECMECSSCHNCI Weise Bischöfen vorbehalten sind. S1NGg, über die Grundlage des geistlichen Amtes

Das otrhaben, einige Sakramentalien versuchs- entscheiden: Mit 2125 Ja Ne1in-Stimmen
welse un 1in sehr begrenzter ofrfm VO:  o befähigten S1Ee dafür, daß das Schema «ıDEe Ececlesian
Laten penden lassen, wIird Z Durchführung abgefabt werden sollte, C SESAZT Wird, die B{i-
er  em «Ordinarius» als den Bischöfen oder schofsweihe die höchste ÜTE des eihe-
Ortsordinarien allein überlassenA In Wirklic  elit sakramentes»; 2049 Väter stimmten dafür, 104 da-
jedoch würden 1m allgemeinen die Ordinarien dar- SCDCNH, daß das gleiche Schema abgefaßt werden
über entscheiden, da die fraglichen Laten ihrer Voll- sollte, c«daß gesagt wWird, jeder rechtmäßig in der
macht unterstehen; der Wortlaut der Konstitution Gemeinschaft der iSchOTtfe und des römischen Pap-
würde für Latlen ıne Ausnahme machen, die (Or- Sstes, der ihr aupun Prinzıp der Einheit ist, kon-
densleute Ss1nd und die VO ihren Ordensordinarien sekrierte Bischof se1 Mitglied des Corpus der Bi-

schöfe »49SOILC. 1ne T1LAUDNIS erhalten könnten.

Kapitel Das Kirchliche Stundengeber Dezentralisation und Kollegialität
Kapiztel/ das ber das Bairchliche Stundengeber geht, DIie obige Erwähnung des allgemeinen spektes
erwähnt YWweL bischöflicher Gewalt, 1n die sich der lıturgischen Erneuerung uns Paragraph
dere Ortsordinarien mit den Ordensordinarien te1- des gleichen TLIRELS der Konstitution. \Wie groß
len { dDies ist verständlich, denn handelt sich 1er- uch der "Irend se1in INaY, die usübung der gelst-
bei Dinge, die Ordensordinartien w1e i1schO{fe en Gewalt 1n der Kirche dezentralisieren,
1n ogleicher Weise angehen, nämlich D)ispens ware doch völlig unrealistisch anzunehmen,

werde einer Verschiedenheit der Rıten und Ge-VO.  s Stundengebet sSoOwle dessen mlegung auf andere
liturgische ILandlungen und V A die rlaubnis, daß bräuche auf rein Okaler und diözesaner Ebene kom:-
Kleriker das Stundengebet IN der Muttersprache VCI- imen.,. UC 111411 in der konkretenün  elnach
richten 48. Die erste dieser Normen rückt 1ne Dara- Beispielen, auf welchen Gebieten die kirchliche Ju:
doxe S1ituation zurecht: 1ScCHOTIe ‚WAarTr die risdiktion sich gut auf regionaler oder nationaler
Hauptsorge für den Gottesdienst in ihren Diöze- Basıs ausüuben ließe, en 1LLAIL L 7uerst immer
SCNH, konnten jedoch 1m geschriebenen Gesetz keine Überprüfung un egelung des Ööffentlichen
ollmac. entdecken, die S1e berechtigte, Dispen- Gottesdienstes.

Wenn ZU. eispie. wünschenswert ist, daß dieSC  m und Austauschmöglichkeiten gewähren, die
VO: rdensobern und anderen bereitwillig ZUZC- reformierten liturgischen Bücher uDfriken ZU1I

standen wurden. Wahl vorsehen, wobel diese dem TIiEe des einzel-
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NCN 1SCHNOIS überlassen bleibt cr 1n nicht jedoch in das Schema Me L pIScopis ef Dioecesium
wichtigen Angelegenheiten dem Urteil des einzel- [XCQLMINEY, das VO ONZ noch nicht abgeschlos-
neil Zelebranten), mussen wesentliche Npas- SCl ist.
SUNSCNH Jallz klar auf regionaler Basıs erfolgen 5°. Wenn jeder Bischof nicht 1LLUr für die eigene: SOMN-

Nur auf diese Weise äßt sich uch 1ne vernünftige ern uch für andere tchen otrge tragen hat,
Einheitlichkeit 1n Gebieten erreichen, die nıiıcht wird diese Besorgni1s größer se1in, WeNnNn S1e
übermälßig oyroß sind, un dieser rad Einheit- sich auf die provinziellen, regionalen und nationa-
ichke1 1sSt uch VO  H der Entwicklung der moder- len Diözesen erstreckt. Wı1e sich 1ne solche orge
NC Kommunikationsmittel, der Beweglichkeit der oder Obhut reC. fassen läßt, WEn überhaupt,
Bevölkerung USW. her esehen erforderlich das ist wieder 1nNe andere Frage, doch kommt 1n

Der Ausgangspunkt für diese Art VO  = Dezentrali- ihr der kollegiale Charakter der Bischofsgemein-
SALI0N und damıt für die Wiederherstellung der schaft, selbst auf regionaler ene, ZU Ausdruck
altehrwürdigen Einrichtung der Konzilien un:! SYy- In der Vergangenheit außerte sich diese geradezu
noden in der Kirche 1n el und frischer natürliche Erscheinung 1n der HC 1n OoOfrIm VO  5

19 ist Paragraph des Ttikels «Auch den Patriarchaten, Provinzen, Synoden und Konzilien>

techtmäßbig konstitulerten, für bestimmte Gebilete Jetzt erhalten 1U  =) uch die nicht otrmell struk-
zuständigen Bischofsvereinigungen verschiedener turlierten Konfterenzen, diei der Kodifizierung des
Art steht auf TUn einer VOe“ gewährten Kirchenrechts fast unbekannt s1ind > die Anerken-
OllmMAC. Z innerhalb festgelegter Grenzen die NUuNSs des ÖOkumenischen ONzZ1UIsS
Liturgie Ordnen51. »

Von einigen wurde der Finwvand gemacht, in der Bedeutung der Bischofskonferenzenregionalen Ausübung rec  icher ollmachten
hukı e Bischofsvereinigungen, se1 11U:  = in den In Artikel Z hält cCHh das Konzil yorsichtig Ada-
Provinz- und Plenarkonzilien der Vergangenheit Vr >uUrÜCK, auf die theologische rage besonders
Oder in den SOg enannten Konterenzen dieses Jahr- einzugehen, welchen AL eigentLiCH olche Konferen-
hunderts, komme die «Kollegialität» nıcht ıchtbar <CH oder Bischofszusammenkünfte 1n der Konstitu-
LU Ausdruck Die Väter des Zweiten Vatikanı- LI0N der Kiırche einnehmen; der rsprung der
schen Konzils scheinen anderer Meinung se1n. ec gewährten Vollmacht», ob menschlich oder
Ihre Finstellung ZUrTr reVO der Kollegialität ist göttlich, wird infach nıicht spezifizlert. In ahnlicher
7ziemlich eindeutig: Miıt 1108 Ja 230 Nein- Weise unterläßt das ONnz die verschliedenen
Stimmen die Väter afür, daß das Schema Arten der bereits bestehenden Bischofskonferen-
«De Feclesia» gefaßt werden sollte, gesagt Z vorzeitig beurteilen, sondern uberla dies,
WI1rd, das Corpus oder Kollegium der iIschotfe se1 w1ie sich gehört, der spateren Konstitution «DEe
im Amt der Verkündigung, der eiligung und 1m L DIScopts ef P 2I0ecCeSIUM [XC9LMINE . DIes 1st der Sinn
Hirtenamt achfolger des Apostelkolleg1iums und der Vollmachtsübertragung die «rechtmäßig

konstitutlerten, für estimmte Gebiete zuständigendaß IN mMIit seinem aupt, dem fÖM1-
schen aps und niemals ohne dieses aup dessen Bischofsvereinigungen verschiedener Art» Damit
Primat gegenüber JUen Hirten und Gläubigen — nicht einige wesentliche Punkte der Liturgiekon-
angeLastetL undungeschmälert bleibt), mit vollerund stitution eine Zeitlang unwirksam leiben, olange
höchster Ollmac. für die Gesamtkirche AUuUSSC- bis das Konzil 1n der Lage ist, Natur WwW1e Rechtssta-
tattet sel; mMm1t AR7/EINe Ja 405 Nein-Stimmen LUS der Bischofskonferenzen bestimmen, wurde

S1Ee dafür, das gleiche Schema gefabt das Recht, die Liturgie ordnen, den verschiede-
werden sollte, daß DYESAZT Wird, die Vorgenannte nen Arten olcher Vereinigungen zuerkannt.
Vollmacht komme dem mM1t dem aup verbunde- Als Artikel VO Konzıl beraten wurde, wurde

erklärt, daß die Vollmacht, VO der 1m ext die Redenen Bischofskollegium selbst 1A2} go  C  en
Rechts 5 DIe gleichen Konzilsväter gyingen dann WAal, VO:  i provinziellen Bischofskonferenzen, VO:  o

TOV1NZ- und Plenarkonzilien Ww1e VO bestehendenVON der lehrhaften UT disziıplinären Seite der rage
über. e1 fanden s1e, daß die gleiche gemeinsame nationalen oder regionalen Bischofsversammlun-

DCH UuUSW. ausgeübt werden könnte, V0tausgeset2tVerantwortung Ner 1SChHOTIfe für alle i1rchen in der
rechtLichen ErJd,  81 der Bischofskonferenzen Bonkret CL daß diese rechtmälbig konstitulert Sind. Am
AUME USAFTUC, Bomme und WAar auf regionaler oder Januar 1964 er. Paul VL ine vorläufige Ver-
nationaler enNe Diese rechtliche Struktur gehört ordnung für die Bischofsvereinigungen, die diese

O1
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be1 Ausübung ihrer gesetzgebenden Gewalt über tution egen innerhalb der Struktur der territoria-
die Jiturgie einzuhalten hätten 55 len Versammlungen oder Konferenzen fest, w1e

In der Zwischenzeit, bis ZFertigstellung welit die bischöfliche Gewalt ZUTFr Gewährung der
der erwarteten Konstitution, die sich damit befaßt, Muttersprache bei den verschiedenen (GSottesdien-
liegt die 1n Artikel z erwähnte OolLlmMAC. in sten reicht, be1 der Feier der Kucharistie 1, den üb-
Händen der natlıonalen Bischofsversammlungen. rigen Sakramenten un Sakramentalien ®2, beim
Dies chließt nıcht auS, daß sich die ischofe meh- Stundengebet®3 und 1n der SCSUNSCLHLCN Liturgie

Nationen ZU MWECC gemeinsamen Handelns (1im gleichen ang wI1e 1n der rezitierten 64
zusammentun; chließt aber, wenigstens vorläu- P Die Förderung notwendiger Studien für Neu-
no, AaUu>S, daß solche Gemeinschaften auf einer kle1i- gestaltungen der Liturgie, selen solche, die in den

als nationalen Basıs wirksam werden, ob- überarbeiteten liturgischen Büchern anzugeben
oleich dies in Z7wel- oder mehrsprachigen Gegenden s1nd ©5 oder tiefer oreifende, die die päpstliche -
oder Ländern sehr wichtig se1n kannn stimmung erfordern O! sodann die tatsächliche Kin-

Z Außer den residierenden Bischöten haben uch führung olcher Neugestaltungen oder deren Vor-
die Kanon 202 des I erwähnten oder mitein- schlag.
bezogenen Personen VO Rechts SC S1itz und DIie Errichtung einer bischöflichen Liturgie-

kommissionOStimme. Koadjutoren und Weihbischö6öfe können
ebenfalls den Konterenzen ingezogen werden. Die Vorbereitung eines besonderen oder reg10-

Für die usübung der gesetzgebenden CW: nalen Rituale nach Herausgabe des tevidierten NO-
ist die Zweidrittelmehrheit 1in geheimer Abstim- mischen Rituale0
INUL1& erforderlich. DIie inführung einheimischer KElemente der

Die 7weılte und dritte Bestimmung sind insofern relig1ösen Inıti1ation in das christliche Ritual, W C-

bedeutsam, als S1E 1mM wesentlichen 2US dem Schema nigstens in den SOogenannNten Missionsländern ©.
ıDE E Discopts ef [DI0eCeSIUM Ke91INne) Stammen, das DIe Ausarbeitung eines Rıtus für die Feier der
dem Konzil immer och ZUT Beratung vorliegt Eheschließung, der c«den ebräuchen des Landes

un des Volkes entspricht»7°.Die gesamMtTE erordnung des Papstes ermöglicht
die olle und unverzügliche Anwendung der oll- DDie Neuordnung des liturgischen Jahres?7!,
macht VO:  } Artikel z Z Die Öörderung der Bußpraxis während der

Fastenzeit «Je ach den Möglichkeiten U1LISCICT eit
und der verschiedenen Gebiete»72.Grenzen der TEC:  ZCHENM Gewalt der

Bischofskonferenzen Die inführung einheimischer Musikformen
1n die Liturgie, besonders in den Missionsländern?3.

\Was bedeutet der USdruc. «innerhalb festgeleg- DIie Jurisdiktion ber den eDrauc. VO

ter Grenzen» für die rechtliche Gewalt der nat10- deren Musikinstrumenten 1m Gottesdienst, nicht
nalen Episkopate? Wenn WIr VO:  ) den schon VOT 1Ur der Pfeifenorgel”4. Hiermit scheint die Konsti-

tution das ec des einzelnen Ortsordinarius e1n-dem onzıl gewährten Befugnissen über die LAitur-
o1e absehen, die sich auf die ar der liturgischen zuschränken?5.

DIiIe Anpassung VO Kirchenschmuck undGewänder 56 auf Anpassungen und den eDrauc.
der Muttersprache 1m Rıtus des Erwachsenenkate- Kirchengewändern, besonders 1n Mater1al und
chumenates beziehen5 lassen sich 2US der Kon- Form, die Erfordernisse un! Gebräuche der Ge-
stitution selbst :;olgende ufführen gend?®.

Die Oollmac. bestimmen, in welchem Aus- Im einen oder andern Fall scheint die obige Autf-
zählung eher ine Pflicht aufzuerlegen als eine oll-mal der Liturgie die Muttersprache angewandt

werden solls8, Übersetzungen in die Muttersprache macht umschreiben, ZU. eispie 1n der OTrde-
utzuheißen, die für liturgische Rıten bestimmt Tu11& der ulpraxis. Man könnte sicher och auUuS-

s1ind59. Im ersten Fall bedürfen die Beschlüsse der führlicher bei den Zuständigkeiten der terfr1-
Konferenz der Bestätigung un nerkennung torlalen Bischofskonferenzen verweilen, besonders
(actıs probatis SCH COMfirMmatiS } des Heiligen Stuhles; wWwW4S5 die liturgische Ausbildung, die Förderung der
1m 7welten s1ieht die Konstitution eine Bestätigung Liturgie un die tätige eilnahme ihr angeht?7.

Darüber hinaus jedoch macht 1ne FEinzelfrage ineVOTL, WO. 6S eine Interpretation des Motu proprio
VO Januar 1964 91ibt, die behauptet, eine Bestäti- kurze Erläuterung notwendig.
un se1 notwendig Ol Andere Artikel der Konsti-

04
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Der IMN dieser Gutheißung wird weıliterhin ANHNad-Bemerkungen Z PINEY Finzelfrage LOg R Artıikel 63 erklärt, der sich mIit der Ausarbei-
Hinsichtlich der Oollmac. der Bischofskonferen- tung VO  5 Ritualien ÜLG die territorialen rio-
ZeilZFinführung der Landessprache in die Liturgie78 keiten efaß Hıer hat die Klausel den Wortlaut:
w1e der Ausarbeitung besonderer Rituale79 mussen «actis aAb /Apostolica Sede recognitis». Diese aral-
die Beschlüsse der territorialen Versammlungen ele beweist, daß hier die Einrichtung VO  =) Kanon
VO Abpostolischen bestätigt werden. ZO1, des GIC gemeint ist, oleich, ob dies Z  jetzt

Über den Wortlaut der 7wel diesbezüglichen Ar- Prüfung, Billigung, Revision, Ratifizierung oder
tikel kam während der Konzilsdebatt: 1m Herbst dergleichen geNAaANNLT wird. Die authentische Er-
19062 einer oroßen Auseinandersetzung. Das klärung, die die Konzilskommission den Vätern
Schema der Konstitution. Artikel 30 der endgülti- gab, ist einfach Die 1n diesen Fällen gyemeinten (6-
DECN Redaktion, erkannte den Bischofskonferenzen SE werden VO  =) der gesetzgebenden Gewalt der
ezüglic der Landessprache keine Vollmacht Z territorialen Bischofsversammlungenverabschiedet
lediglich das EC. dem eiligen orschläge und gehen waAanrhna: VO  a ihr auS>, die Gesetze erhal-

unterbreiten WIrkKIC ohne Übertreibung ein ten eine 7usätzliche Juridische und moralische Wir-
sehr dürftiges Recht kung durch die nachträgliche Bestätigung des ApO-

Später unterbreitete die Konzilskommission für stolischen tuhles, wodurch jedoch ihre Natur als
die Liturgie den Vätern 1ne Neufassung des Arti- bischöfliches Recht nıcht angetastet wird.
kels 1n folgender Ofrm: C est competent1s auCctoOo- DIies 1e sich freilich och ausführlicher ent-
ritatis ecclesiasticae territorlalis, de qua in Art wickeln, VOTF allem, weil die Konstitution gema.

de uSu et. modo inguae vernaculae Statuere, dem Kodex des kirchlichen Rechtes die Beziehung
actıs ab Apostolica Sede probatis SCU confirmat1s80. )) des Apostolischen tuhles ZUr Gesetzgebung der
Die Textverbesserung wurde VO  m den Vätern mIit TOV1NZ- un Plenarkonzilien dabei auswertet®3,
O16 Ja- 56 Nein-Stimmen angenommen®!, och möge 1er genügen, die den Bischofskon-

Die infügung des Wortes K«StTAatuere» oder fterenzen übertragene rechtliche Gewalt über die
besser gesagt, seine Wiedereinfügung, da die apst- Liturgie darzulegen und darauf hinzuweisen, daß
liche Vorbereitungskommission S1e ursprünglic. dies schr ohl der erste rößere chritt 1n einer PTIO-
votrgeschlagen hatte bezeichnet k]lar die eNtsSpre- videntiellen Entwicklung sein kann, einer Entwick-
chende rechtliche Gewalt der territorialen 11o- Jung auf 1ne LICUC kanonische Finrichtung hin, die
keiten. Selbst das Motu PDropri0 ZUT Durchführung die Beziehung des obersten 1SCHNOTS den übrigen
der Konstitution, das 1in seiner ersten Fassung hin- Bischöfen des apostolischen Kollegiums allmählic

klären wIird.sichtlich der ellung der Bischofskonferenzen ZU.

Heiligen och Unklarheiten enthielt, betont
dasselbe eindringlicher, wobei den Ausdruck ad
legitima erenda decreta»82 gebraucht. Es handelt
sich ıne gesetzgebende Gewalt, die sich VO:  =

der der regionalen Konzilien in keiner Weise unter-
scheidet.

REDERIC MCMANUSDie andere Klausel, die ine Billigung der ekre-
te verlangt, wurde mI1t der größten orgfalt gEe- Geboren 8 Februar 1023 Nach Vollendung seiner
faßt. darauf hinzuweisen, daß die allgemeine Studien Holy Cross College in Worcester unı
Gutheißung, wIl1ie S1e 1m Wort CDr0Datis» Z Aus- St. John’s Seminaty in Brighton wurde 1047 in der
druck kommt, 1mMm Sinne des folgenden Ausdrucks 1Öözese Boston Priester gewelht. Fortsetzung sSe1-

Nner Studien der Catholic University of meticaCCONNT MALLSY vetrstehen sel. Deshalb verwendete
Inan ucher die onjunktion SC Stelle VO  } (Washington). ein Doktorat erwarb 1954 mMI1t der

These «'The Congregation of Sacred Rıites». Seit 1958CDeL», ein Wortgebrauch, der in der etzten (und Of-
Professor für Kirchenrecht der Catholic Universityüiziellen) Fassung des Motu proprio VO Januar 964 ofMmefrtica, eine wichtigsten Vertröfftentlichungen sind:

Ssorgfältig beibehalten wurde WwI1Ie auch 1n den Re- «The Rıtes of Holy Week» (1956); «Handbook for the
Skripten der KommissionZDurchführung New Rubrics» (1961); «Revival of the liturgy» (1963)der Konstitution. Das Wort SC 1st deshalb uch Er 1st Herausgeber der Zeitschrift c< The Jurist» un!
richtig mit Cdas beiß Z» und nicht mit oder 1Ns Deut- stellvertretender Herausgeber der Zeitschrift « Y eat-
sche übertragen worden. book of Liturgical Studies».
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